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Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Projekt Region Braunschweig GmbH  
Neupositionierung und -ausrichtung der Gesellschaft  zur  
„Allianz für die Region GmbH“ 
 
 
„1. Der Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Projekt Region Braunschweig 

GmbH wird angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der Projekt Region Braun-
schweig GmbH folgenden Beschlussvorschlägen zuzustimmen:  
a) der Änderung des Gesellschaftsvertrages gemäß der als Anlage beigefügten Synopse   

einschließlich der Umfirmierung zur ‚Allianz für die Region GmbH‘ 
b) der Stammkapitalerhöhung um 2.600,00 € auf nunmehr 27.600,00 €  
c) der Bildung eines neuen gewinnberechtigten Geschäftsanteils im Nennbetrag 

2.600,00 € 
d) dem Verzicht auf die Übernahme des neuen Geschäftsanteils durch die Stadt Braun-

schweig 
e) der Übernahme des neuen Geschäftsanteils von 2.600,00 € durch die Wolfsburg AG 
f) der Beauftragung der Geschäftsführung der Projekt Region Braunschweig GmbH zur 

Durchführung der Kapitalerhöhung. 
 

 2. Die Stadt Braunschweig erbringt in den Jahren 2013 bis 2015 einen jährlichen Finanzie-
rungsbeitrag für die Gesellschaft in Höhe von 180.000,00 €. Die Verwaltung wird ermächtigt, 
mit der Gesellschaft eine entsprechende Finanzierungsvereinbarung abzuschließen.“ 
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Begründung: 
 
1. An der im Jahr 2005 gegründeten Projekt Region Braunschweig GmbH (gesamtes Stamm-

kapital bisher: 25.000,00 €) ist die Stadt Braunschweig mit 3.700,00 € (14,8 %) beteiligt. Die 
Anteile zwischen Gebietskörperschaften und Unternehmen stehen in einem Verhältnis von 
50 : 50 und bilden ein Public-Private-Partnership-Modell ab: 

 
Gesellschafter  Anteil in Euro  Anteil in Prozent  

Stadt Braunschweig  3.700,00  14,8  
Stadt Salzgitter 1.100,00  4,4  
Stadt Wolfsburg 1.100,00  4,4  
Landkreis Gifhorn 1.100,00  4,4  
Landkreis Goslar 1.100,00  4,4  
Landkreis Helmstedt 1.100,00  4,4  
Landkreis Wolfenbüttel 1.100,00  4,4  
Landkreis Peine 1.100,00  4,4  
Zweckverband Großraum Braunschweig 1.100,00  4,4  
Zwischensumme Öffentliche Hand 12.500,00  50,0  
Volkswagen Financial Services AG 2.150,00  8,6  
E.ON-Avacon AG 2.150,00  8,6  
Salzgitter AG 2.050,00  8,2  
Öffentliche Sachversicherung Braunschweig 2.050,00  8,2  
Arbeitgeberverband Region Braunschweig e.V. 2.050,00  8,2  
IG Metall 2.050,00  8,2  
Zwischensumme Privatwirtschaft u. Ä.  12.500,00  50,0  
Gesamt 25.000,00  100,0  
 

Aufgabe der Projekt Region Braunschweig GmbH ist es, Arbeitsplätze zu schaffen, beste-
hende Beschäftigung nachhaltig zu sichern und die Lebensqualität in unserer Region weiter 
zu stärken. Dafür wurden regionale Schwerpunkte als Handlungsfelder definiert, in denen die 
Gesellschaft auch schon bisher in Kooperation mit der Wolfsburg AG zusammen für die Re-
gion tätig ist:  
- Bildung 
- Energie 
- Gesundheit 
- Freizeit 
- Wirtschaftsförderung und Ansiedlung 
- Automobilwirtschaft und -forschung 
 
Beispielhaft seien hier nur die Beteiligung am „Schaufenster E-Mobilität Niedersachsen“, die 
Durchführung von internationalen Zuliefererbörsen und die „Landesinitiative Telematik“ ge-
nannt. 
 
Die Gesellschafter hatten sich in der Vergangenheit ausführlich mit der Absicht der Umfirmie-
rung und der Aufnahme der Wolfsburg AG als neuen Gesellschafter im Rahmen einer or-
dentlichen Kapitalerhöhung befasst. Es ist daher geplant, dass die Wolfsburg AG Gesell-
schaftsanteile (2.600,00 €) an der Projekt Region Braunschweig GmbH im Rahmen einer 
entsprechenden Stammkapitalerhöhung erwirbt, ihre vorhandenen Ressourcen in die Ge-
sellschaft einbringt sowie einen jährlichen finanziellen Gesellschafterbeitrag leistet. 
 
Die Beschlussvorschläge zu Ziffer 1. lit. b – f) enthalten die gesellschaftsrechtlich im Rahmen 
einer Kapitalerhöhung notwendigen Beschlüsse: Zustimmung zur Stammkapitalerhöhung, 
Bildung eines neuen gewinnberechtigten Geschäftsanteiles in Höhe von 2.600,00 €, Verzicht 
auf die Übernahme des neuen Geschäftsanteiles durch die Stadt  
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Braunschweig sowie Übernahme des neuen Geschäftsanteiles von 2.600,00 € durch die 
Wolfsburg AG. 
In diesem Zusammenhang ist neben weiteren Änderungen des Gesellschaftsvertrages in-
sbesondere eine Namensänderung geplant. Zukünftig soll die Gesellschaft als ‚Allianz für die 
Region GmbH‘ firmieren, um die Neuausrichtung und -strukturierung zu dokumentieren. 
 
Die Gesellschafterstruktur der ‚Allianz für die Region GmbH‘ wird voraussichtlich  
folgendermaßen aussehen*: 

     * Achtung Rundungsdifferenzen  
 

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 1.2.6 des Gesellschaftsvertrages der Projekt Region Braunschweig 
GmbH ist für die Änderung des Gesellschaftsvertrages die Gesellschafterversammlung zu-
ständig. Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 1.2.10 ist für die Aufnahme weiterer Gesellschafter eben-
falls ein Beschluss der  Gesellschafterversammlung erforderlich. Somit ist ein Anweisungs-
beschluss der Stadt für den Vertreter in der Gesellschafterversammlung notwendig  
(§ 138 Abs. 1 S. 2 NKomVG). In diesem Fall hat dies über einen Ratsbeschluss zu erfolgen, 
da nach § 58 Abs. 1 Nr. 12 NKomVG der Rat ausschließlich zuständig ist u. a. bei Beschlüs-
sen zur Änderung des Beteiligungsverhältnisses, was hier durch die Verringerung des relati-
ven Stimmengewichts der Altgesellschafter erfolgt.  
 
Da die Anteile der Wolfsburg AG zu 50 % in der Hand der Stadt Wolfsburg und zu 50 % in 
der Hand der Volkswagen AG sind, bleibt es indirekt bei dem oben erwähnten Verhältnis von 
50 : 50 zwischen Gebietskörperschaften und Unternehmen. 
 
Der Aufsichtsrat der Projekt Region Braunschweig GmbH wird voraussichtlich am 
16. November 2012 die entsprechenden Beschlüsse (und Beschlussempfehlungen für die 
Gesellschafterversammlung) fassen. Ich werde hierzu in der Ratssitzung berichten. 

 
 
 
 
 
 
 

 Anteil in Euro  Anteil in Prozent  
Stadt Braunschweig  3.700,00  13,41  
Stadt Salzgitter 1.100,00  3,99  
Stadt Wolfsburg 1.100,00  3,99  
Landkreis Gifhorn 1.100,00  3,99  
Landkreis Goslar 1.100,00  3,99  
Landkreis Helmstedt 1.100,00  3,99  
Landkreis Wolfenbüttel 1.100,00  3,99  
Landkreis Peine 1.100,00  3,99  
Zweckverband Großraum Braunschweig 1.100,00  3,99  
Zwischensumme Öffentliche Hand 12.500,00  45,29  
Volkswagen Financial Services AG 2.150,00  7,79  
E.ON-Avacon AG 2.150,00  7,79  
Salzgitter AG 2.050,00  7,43  
Öffentliche Sachversicherung Braunschweig 2.050,00  7,43  
Arbeitgeberverband Region Braunschweig e.V. 2.050,00  7,43  
IG Metall 2.050,00  7,43  
Zwischensumme Privatwirtschaft u. Ä.  12.500,00  45,29  
Wolfsburg AG 2.600,00  9,42  
Gesamt 27.600,00  100,0  
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2. Die Stadt Braunschweig hat in den vergangenen Jahren einen Zuschussbetrag von 
180.000,00 € p.a. geleistet. Es ist vorgesehen, dass für 2013 bis 2015 ein entsprechender 
Beitrag zur Unterstützung der Gesellschaft durch die Stadt Braunschweig erbracht wird. Hier-
für ist eine neue Finanzierungsvereinbarung mit der Gesellschaft abzuschließen. Mittel ste-
hen im Entwurf des Haushaltplanes 2013 und der mittelfristigen Haushaltplanung zur Verfü-
gung (siehe die Erläuterungen des versandten Entwurfes des Haushaltplanes 2013,  
Seite 343). 

 
Als Anlage sind die Synopse der Gesellschaftsvertragsänderungen sowie das Positionspapier 
zur Neuausrichtung beigefügt.  
 
I. V. 
 
gez. 
 
Stegemann 
 
 
 
 





Allianz für die Region


Positionierung/Organisation 2013 ff


(Stand 3.10.2012)







Die Regionalentwicklungsgesellschaften


Wolfsburg AG projekt REGION BRAUNSCHWEIG GMBH
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Engagement der 
„Allianz für die REGION“


2. Klausurtagung der Aufsichtsräte beider Gesellschaften am 29. Februar 2012


Goslar


LK Gifhorn


Gifhorn


Braunschweig


Wolfenbüttel


Wolfsburg


Salzgitter


Peine 


Seesen


LK 


Wolfenbüttel


LK Helmstedt
LK Peine


LK Goslar


Helmstedt


Die Region Braunschweig-Wolfsburg soll bis 2020 die bundes-


weite Referenzregion für Arbeit und Lebensqualität werden.
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BildungBildung


Freizeitt


Bildung Gesundheit


Energie Freizeit


Wirtschaftsförderung & Ansiedlung


Verkehrs-/Automobilwirtschaft & -forschung


Lebensqualität


Arbeitsplätze
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Die 7 regionalen Handlungsfelder
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Organisatorische Weiterentwicklung 
Allianz für die Region GmbH
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Ressourcen


Projekte 
in der 
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Umwandlung der 
projekt REGION BRAUNSCHWEIG GmbH
in Allianz für die Region GmbH


Allianz für die Region GmbH Wolfsburg AG
erwirbt Gesell-


schaftsanteile
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Umwandlung der 
projekt REGION BRAUNSCHWEIG GmbH
in Allianz für die Region GmbH


1. Die pRBS GmbH firmiert unter neuem Namen 
(‚Allianz für die Region GmbH‘).


2. Die Wolfsburg AG erwirbt Gesellschaftsanteile an 
dieser GmbH.


3. Die Finanzierung der ‚Allianz für die Region GmbH‘
geschieht grds. in der bisherigen Form über 
Gesellschafterbeiträge.


4. Alle regionalen (Projekt-)Aktivitäten laufen nur noch 
über die ‚Allianz für die Region GmbH‘.
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Umwandlung der 
projekt REGION BRAUNSCHWEIG GmbH
in Allianz für die Region GmbH


5. Ressourcen der Wolfsburg AG werden der ‚Allianz für die Region GmbH‘
zur Verfügung gestellt.


6. Die Aufsichtsräte bleiben in ihrer bisherigen Form bestehen.


7. Die strategische Abstimmung der Inhalte erfolgt über den AR der ‚Allianz 


für die Region GmbH‘.


8. Die Wolfsburg AG führt ihr Eigengeschäft (gegenüber Stadt/VW-Standort 
Wolfsburg) gemäß Satzungsauftrag fort und unterstützt/kofinanziert die 
‚Allianz für die Region GmbH‘. 
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projekt REGION BRAUNSCHWEIG GmbH
- Satzungsänderungen


1. Firmierung


§§§§ 1 Firma und Sitz der 


Gesellschaft -


bisher


Abs. 1  


Die Gesellschaft führt die Firma


Projekt Region Braunschweig GmbH


§§§§ 1 Firma und Sitz der 


Gesellschaft -


neu


Abs. 1  


Die Gesellschaft führt die Firma


Allianz für die Region GmbH


9







projekt REGION BRAUNSCHWEIG GmbH
- Satzungsänderungen


2. Gesellschaftsgegenstand  (Aufnahme der regionalen Handlungsfelder)


§§§§ 3 Gegenstand des Unternehmens - neu


Abs. 1


Gegenstand des Unternehmens sind Projektmanagement und -umsetzung, 
Marketing sowie Forschung und Wissensmanagement für die Region Braunschweig, 


die aus den Städten Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg und den Landkreisen 


Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel gebildet wird.


Abs. 2


Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft über Aktivitäten auf den regionalen 


Handlungsfeldern Energie, Bildung, Gesundheit, Verkehr und Freizeit auf eine 


Stärkung der regionalen Wirtschaft und die Förderung nachhaltigen 
Wirtschaftswachstums hinwirken, um hierdurch bestehende Arbeitsplätze zu sichern 


und neue zu schaffen.
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Jährlicher 
Beitrag


Zahlung eines 
jährlichen Beitrags


Beteiligung


Gesellschaftsrechtlicher 


Beitritt in die 


umfirmierte 
Gesellschaft


Projekt-
finanzierung


Gemeinsame Projektumsetzung 


durch Bereitstellung von Personal und Sachmitteln 


Zukünftige Kooperation







Bisherige Gesellschafterstruktur
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Neue Struktur spiegelt bisheriges 
PPP-Gleichgewicht wieder
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Stammkapital, Stammeinlagen pRBS - bisher
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Struktur pRBS heute
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Stammkapital, Stammeinlagen - neu
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Struktur Allianz für die Region GmbH
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Vorteile der neuen Struktur


1. Bisheriges Modell wird gesellschaftsrechtlich verdichtet.


2. Die regionalen Kräfte werden gebündelt.


3. Beibehaltung der steuerlichen Vorteile der pRBS GmbH.


4. Das bisherige Engagement beider Unternehmen wird auf eine 


gesellschaftsrechtlich tragfähiges Fundament gestellt.


5. Das bisher verfolgte „Konsensprinzip“ wird weitergelebt.


6. Stabiles Gremium; keine „neuen Mehrheiten“.


7. Fortführung des bisher erfolgreichen Weges.
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Synopse zur Änderung des Gesellschaftsvertrages 
 


Gesellschaftsvertrag der pRBS GmbH in der 
geltenden Fassung Änderungsvorschlag Bemerkungen 


 
§ 1 


Firma und Sitz der Gesellschaft 
 
(1) Die Gesellschaft führt die Firma 
      projekt REGION BRAUNSCHWEIG GMBH 


 
§ 1 


Firma und Sitz der Gesellschaft 
 
(1) Die Gesellschaft führt die Firma 
      Allianz für die Region GmbH 
 


 


 
Regelungsinhalt des Änderungsvorschlages: 
Änderung des Firmennamens der GmbH 
 
Grund und Zweck des Änderungsvorschlages: 
Bündelung der Regionalentwicklung der 
Region 3+5 unter dem bekannten 
Markennamen 
 


 
§ 3 


Gegenstand des Unternehmens 
 
(2) Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft auf eine 
Stärkung der regionalen Wirtschaft und die Förderung 
nachhaltigen Wirtschaftswachstums hinwirken, um 
hierdurch bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue 
zu schaffen.  


 
§ 3 


Gegenstand des Unternehmens 
 
(2) Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft über 
Aktivitäten auf den regionalen Handlungsfeldern 
Energie, Bildung, Gesundheit, Verkehr und Freizeit 
auf eine Stärkung der regionalen Wirtschaft und die 
Förderung nachhaltigen Wirtschaftswachstums 
hinwirken, um hierdurch bestehende Arbeitsplätze zu 
sichern und neue zu schaffen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
Regelungsinhalt des Änderungsvorschlages: 
Konkretisierung des bestehenden 
Unternehmenszweckes 
 
Grund und Zweck des Änderungsvorschlages: 
Aufnahme der seit 2010 bestehenden 
Handlungsfelder in den Gesellschaftsvertrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Synopse zur Änderung des Gesellschaftsvertrages 
 


Gesellschaftsvertrag der pRBS GmbH in der 
geltenden Fassung Änderungsvorschlag Bemerkungen 


 
§ 4 


Stammkapital, Stammeinlagen 
 
(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt            
€ 25.000,00 - in Worten: Euro fünfundzwanzigtausend –.  
 
(2)  
Gesellschafter mit folgender Stammeinlage sind: 
 
1.1 
VW Financial Services Aktiengesellschaft    2.150,00 € 
Salzgitter AG                                       2.050,00 € 
Öffentliche Versicherung Braunschweig       2.050,00 €  
Arbeitgeberverband Braunschweig               2.050,00 € 
IG Metall Deutschland (vertreten durch        2.050,00 €  
die Verwaltungsstelle Braunschweig)  
E.ON-Avacon AG                                          2.150,00 € 
 
1.2 
Stadt Braunschweig                                       3.700,00 € 
Stadt Salzgitter                           1.100,00 € 
Stadt Wolfsburg                                             1.100,00 € 
Landkreis Gifhorn                                      1.100,00 € 
Landkreis Goslar                                      1.100,00 € 
Landkreis Helmstedt                                      1.100,00 € 
Landkreis Peine                           1.100,00 € 
Landkreis Wolfenbüttel                          1.100,00 € 
Zweckverband Großraum                              1.100,00 € 
Braunschweig  
 
 


 
§ 4 


Stammkapital, Stammeinlagen 
 
(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt        
€ 27.600,00 – in Worten: Euro 
siebenundzwanzigtausendsechshundert –.  
 
(2)  
Gesellschafter mit folgender Stammeinlage sind: 
 
1.1 
VW Financial Services Aktiengesellschaft    2.150,00 € 
Salzgitter AG                                       2.050,00 € 
Öffentliche Versicherung Braunschweig       2.050,00 €  
Arbeitgeberverband Braunschweig               2.050,00 € 
IG Metall Deutschland (vertreten durch        2.050,00 €  
die Verwaltungsstelle Braunschweig)  
E.ON-Avacon AG                                          2.150,00 € 
 
1.2 
Stadt Braunschweig                                       3.700,00 € 
Stadt Salzgitter                           1.100,00 € 
Stadt Wolfsburg                                             1.100,00 € 
Landkreis Gifhorn                                      1.100,00 € 
Landkreis Goslar                                      1.100,00 € 
Landkreis Helmstedt                                      1.100,00 € 
Landkreis Peine                           1.100,00 € 
Landkreis Wolfenbüttel                          1.100,00 € 
Zweckverband Großraum                              1.100,00 € 
Braunschweig  
 
1.3 
Wolfsburg AG                                                2.600,00€ 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regelungsinhalt des Änderungsvorschlages: 
Erhöhung des Stammkapitals um 2.600 € 
 
Grund und Zweck des Änderungsvorschlages: 
Kapitalerhöhung zur Bildung eines neuen 
Geschäftsanteils i.H.v. 2.600 € der durch den 
neu aufzunehmenden Gesellschafter 
Wolfsburg AG erworben werden soll 







Synopse zur Änderung des Gesellschaftsvertrages 
 


Gesellschaftsvertrag der pRBS GmbH in der 
geltenden Fassung Änderungsvorschlag Bemerkungen 


 
§ 7 


Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft 
 
(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere 
Geschäftsführer/innen. Hat sie nur eine/n 
Geschäftsführer/in, so vertritt er/sie die Gesellschaft 
einzeln. 
 
Der Aufsichtsrat kann einen Sprecher der 
Geschäftsführung ernennen. 


 
§ 7 


Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft 
 
(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere 
Geschäftsführer/innen. Die Zahl der Geschäftsführer 
wird vom Aufsichtsrat festgelegt. Hat sie nur eine/n 
Geschäftsführer/in, so vertritt er/sie die Gesellschaft 
einzeln. 
 
Der Aufsichtsrat kann einen Sprecher der  Geschäfts-
führung ernennen. 
 


 


 
 
 
 
Regelungsinhalt des Änderungsvorschlages: 
Bestimmung der Anzahl der Geschäftsführer 
liegt beim Aufsichtsrat 
 
Grund und Zweck des Änderungsvorschlages: 
Schließung einer Regelungslücke und 
Konkretisierung der Zuständigkeit i.S.d. § 8 
Abs. 4 Ziffer 4.1 des Gesellschaftsvertrages 
(der AR beschließt über die Bestellung von 
Geschäftsführern) 
 


 
§ 9 


Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft 
 
(1) Die Gesellschaft hat einen Regionalbeirat, der aus 
dem Vorstand des Fördervereins Projekt Region 
Braunschweig e.V (vormals reson e.V.) besteht. Er berät 
die Geschäftsführung im Hinblick auf die Ziele und 
Maßnahmen der Gesellschaft. Der Regionalbeirat 
koordiniert die Zusammenarbeit mit dem Projekt Region 
Braunschweig e.V. 


 
§ 9 


Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft 
 
(1) Die Gesellschaft hat einen Regionalbeirat, der aus 
dem Vorstand des Fördervereins Netzwerk Allianz für 
die Region e.V. (vormals Projekt Region 
Braunschweig e.V; vormals reson e.V.) besteht. Er 
berät die Geschäftsführung im Hinblick auf die Ziele 
und Maßnahmen der Gesellschaft. Der Regionalbeirat 
koordiniert die Zusammenarbeit mit dem Netzwerk 
Allianz für die Region e.V. 


 


 
 
 
 
Regelungsinhalt des Änderungsvorschlages: 
Aufnahme des neuen Namens des 
Fördervereins in den Gesellschaftsvertrag 
 
Grund und Zweck des Änderungsvorschlages: 
Der Förderverein wurde in Vorbereitung auf die 
geplante Umfirmierung bereits umbenannt 
 
 
 
 
 
 







Synopse zur Änderung des Gesellschaftsvertrages 
 


 


Gesellschaftsvertrag der pRBS GmbH in der 
geltenden Fassung Änderungsvorschlag Bemerkungen 


 
§ 12 


Jahresabschluss, Lagebericht 
 
(2) Im Lagebericht oder im Zusammenhang damit ist zur 
Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur 
Zweckerreichung Stellung zu nehmen (§ 108 Abs. 1 
Niedersächsische Gemeindeordnung). 
 
(4) Das Beteiligungsmanagement nach § 114 a 
Niedersächsische Gemeindeordnung wird sichergestellt.  
 


 
§ 12 


Jahresabschluss, Lagebericht 
 
(2) Im Lagebericht oder im Zusammenhang damit ist 
zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur 
Zweckerreichung Stellung zu nehmen (§ 136 Abs. 1 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz). 
 
(4) Das Beteiligungsmanagement nach § 150 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 
wird sichergestellt.  
 


 


 
 
 
 
Regelungsinhalt des Änderungsvorschlages: 
Redaktionelle Anpassung an das neue 
NKomVG 
 
Grund und Zweck des Änderungsvorschlages: 
Mit der Einführung des NKomVG haben sich 
die einschlägigen Paragraphen geändert 
 





